
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1969/4/14 Bkv1/29 (Bkv2/69)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1969

Norm

RAO §5 Abs2

Rechtssatz

Die Verurteilung wegen §§ 98 lit b 183 und 209 StG begründet Vertrauensunwürdigkeit im Sinne des § 5 Abs 2 RAO. Die

Bindung an die rechtliche Quali6kation der strafrechtlichen Verurteilung besteht so lange, als nicht die

Straferkenntnisse selbst im Wege eines Wiederaufnahmsverfahrens beseitigt werden.
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